
Vereinbarung 

zwischen 

dem  DJK Sportbund München e.V.  und 

Herrn / Frau  , geb. am  
Anschrift:  

Der DJK Sportbund München e.V. – künftig kurz „Verein“ – verpflichtet sich, die nachfol-
genden Kosten der Riegenführer- / Trainer- / Schiedsrichterausbildung zu übernehmen. 

Herr / Frau  verpflichtet sich, 

1) an allen Ausbildungsveranstaltungen des Lehrgangs vollständig teilzunehmen und die Prü-
fung mit Erfolg abzulegen, 

2) nach Abschluss der Prüfung dem Verein für drei Spieljahre als Übungsleiter / Schiedsrich-
ter zur Verfügung zu stehen und die Spielberechtigung für den Verein aufrecht zu erhalten. 
Während dieser drei Jahre dürfen Übungsstunden für andere Vereine nur nach ausdrückli-
cher Genehmigung durch den Vorstand ausgeübt werden. 

3) Er/sie verpflichtet sich, für jedes Jahr, in dem diese gegen diese Verpflichtung verstoßen 
wurde, 1/3 (= 33,3%) der von Verein verauslagten Kosten diesem zurück zu erstatten. Der 
Betrag ist binnen 30 (-dreißig-) Tagen nach Anfall zu entrichten. 

Der Verein übernimmt folgende Kosten: 
 

Gebühr für D-/C-/B-/A- Trainerausbildung / 
Riegenführerausbildung  

€  

Prüfungsgebühren hierzu €  

Gebühr für D-/C-/B-/A- Schiedsrichter-Lehrgang €  

Prüfungsgebühren hierzu €  

Sonstige Unkosten €  

Zusammen €  

in Worten  Euro. 

 
Nichtzutreffendes bitte streichen! 
 
 
München, den       
 
 
     

Unterschrift Vorstandsmitglied  
/ Abteilungsleiter 

 Unterschrift des Mitglieds /  
Teilnehmers des Lehrgangs 

 Bei Minderjährigen:  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 


